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Hochschule Bochum  08.11.2024 
Der Präsident/Der Kanzler 
Az.: Dez. 5 / Spr 

Richtlinien für die Planung und Organisation von Studium und Lehre der 
Fachbereiche Gesundheitswissenschaften und Pflege-, Hebammen- und 

Therapiewissenschaften im Wintersemester 2024/2025 und im 
Sommersemester 2025 

Vom 8. November 2024 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 Satz 1 des Hochschulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. September 2014 (GV. NRW S. 547), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes zur Einführung
des integrierten Bachelors im Studium der Rechtswissenschaft mit dem Abschluss erste Prüfung
sowie betreffend das duale Studium und zur Änderung des Juristenausbildungsgesetzes (GV. NRW. 
S. 699) geändert worden ist, erlässt die Hochschule Bochum erlässt das Präsidium der Hochschule
Bochum folgende Richtlinien:

Inhaltsübersicht: 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Anwendbarkeit der Richtlinie für die Planung und Organisation von Studium und Lehre 

der Hochschule für Gesundheit 
§ 3 In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten 

Anlage: 
Richtlinie für die Planung und Organisation von Studium und Lehre der Hochschule für 
Gesundheit 
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§ 1  Geltungsbereich 
 
Diese Richtlinien gelten ausschließlich für die nach Maßgabe des Gesetzes zur Neuaufstellung der 
Hochschule für Gesundheit in Bochum (Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung des 
Hochschulstandorts Bochum im Bereich des Gesundheitswesens und zur Änderung weiterer 
hochschulrechtlicher Vorschriften) mit der eingliedernden Aufnahme der Hochschule für 
Gesundheit in die Hochschule Bochum hinzukommenden bzw. hinzugekommenen Fachbereiche 
„Gesundheitswissenschaften“ und „Pflege-, Hebammen- und Therapiewissenschaften“. 
 
 

§ 2  Anwendbarkeit der Richtlinie für die Planung und Organisation 
von Studium und Lehre der Hochschule für Gesundheit 

 
(1) Die Bestimmungen der Richtlinie für die Planung und Organisation von Studium und Lehre 
der Hochschule für Gesundheit vom 23. März 2021, die zuletzt am 5. April 2022 geändert worden 
ist (Amtliche Bekanntmachungen der Hochschule für Gesundheit 10/2022) kommen unverändert 
zur Anwendung. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 gilt § 3 Abs. 2 S. 3 der Richtlinie für die Planung und Organisation 
von Lehre und Studium nicht, da im Rahmen der Lehrplanung für das Sommersemester 2025 ein 
freies Zeitfenster mittwochs in der Zeit von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr für die Teilnahme an 
Gremiensitzungen nicht vorzusehen ist. 
 
(3) Der Wortlaut der in Absatz 1 näher bezeichneten Richtlinie ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
 

§ 3  In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
 
Diese Richtlinien treten am 1. Januar 2025 in Kraft und mit Ablauf des 31. August 2025 außer Kraft. 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Präsidiums der Hochschule Bochum vom 18. November 
2024. 
 
 
Bochum, den 20. November 2024   Bochum, den 20. November 2024 
Der Präsident      Der Kanzler 
 
gez. Wytzisk-Arens     gez. Hinsenkamp 
 
(Prof. Dr. Andreas Wytzisk-Arens)   (Dipl.-Ök. Markus Hinsenkamp) 
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Richtlinie 
Planung und Organisation von Studium und Lehre an der Hochschule für Gesundheit 

vom 23.03.2021, zuletzt geändert am 05.04.2022 

Nichtamtliche Lesefassung 

§ 1 Zweck

(1) Diese Richtlinie regelt die Planung und Organisation von Studium und Lehre an der Hoch-
schule für Gesundheit. Sie legt den Rahmen für die Gestaltung von Studiengängen und
(übergreifenden) Lehrangeboten fest.

(2) Ihr Zweck besteht neben der Sicherung der Qualität der Lehre insbesondere in einer ge-
samthochschulischen Optimierung der Studier- und Lehrbarkeit von Studienangeboten.
Sie zielt insbesondere auf eine periodische, effiziente Organisation und Planung von
Lehre sowie eine möglichst überschneidungsfreie Planbarkeit für Studierende und Leh-
rende ab. Es sollen hierdurch auch die Voraussetzungen für einen Lehrtransfer zwischen
Lehreinheiten optimiert werden.

(3) Zu diesem Zweck werden insbesondere einheitliche Grundstrukturen für die Akkreditie-
rung, Lehr- und Raumplanung festgelegt.

§ 2 Akkreditierung

(1) Studiengänge haben folgende Grundstruktur:

a) Bachelorstudiengänge:
1. Vollzeit mit 180 CP (6 Semester, 30 CP pro Semester),
2. Vollzeit mit 210 CP (7 Semester, 30 CP pro Semester),
3. Teilzeit mit 180 CP (8-10 Semester, 18-24 CP pro Semester) oder
4. Teilzeit mit 210 CP (9-12 Semester, 18-24 CP pro Semester).

b) Masterstudiengänge:
1. Vollzeit mit 90 CP (3 Semester, 30 CP pro Semester),
2. Vollzeit mit 120 CP (4 Semester, 30 CP pro Semester),
3. Teilzeit mit 90 CP (4-5 Semester, 18-24 CP pro Semester) oder
4. Teilzeit mit 120 CP (5-6 Semester, 18-24 CP pro Semester).

(2) Studiengänge sind in Module zu gliedern, die durch die Zusammenfassung von Studien-
inhalten thematisch und zeitlich abgegrenzt sind. Module sind im Rahmen der (Re-)Ak-
kreditierung nach den folgenden Maßgaben zu planen:

Anlage
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a) Ein Modul kann aus mehreren Lehrveranstaltungen bestehen. Lehrveranstaltungen 
werden Lehrveranstaltungsarten zugeordnet. Diese ergeben sich aus §§ 4 Abs. 2, 1a 
Abs. 2 der Lehrverpflichtungsverordnung (LVV) i.V.m. der Richtlinie „Lehrverpflichtung, 
Lehrverflechtung & Lehrnachweis“. Eine Lehrveranstaltung umfasst zwei Semesterwo-
chenstunden, in begründeten Ausnahmefällen mindestens eine Semesterwochen-
stunde, die jeweils ganzzahlig ausgebaut werden kann. Reflexionsseminare, die als 
Teil eines Praxismoduls angeboten werden, können von dieser Regelung abweichen. 
Es ist sicherzustellen, dass die Gesamtorganisation des Lehrbetriebes hierdurch nicht 
beeinträchtigt wird. 

b) Ein Modul erstreckt sich in der Regel über ein Semester und hat einen Umfang von 6 
CP, der sich in einem angemessenen Verhältnis von Präsenz- und Selbststudium auf-
teilt. Präsenzlehrveranstaltungen sind in ganzen Semesterwochenstunden anzugeben. 
In begründeten Ausnahmefällen kann die Modulgröße 3, 9 oder 12 CP betragen. Pra-
xis- und Projektmodule sowie Abschlussarbeiten können im Umfang hiervon abwei-
chen. 

c) Praktische Studienphasen, die außerhalb der Hochschule absolviert werden, werden 
als Zeitstunden bei der Berechnung des Workloads angegeben. Dabei entsprechen 30 
Zeitstunden einem CP. 

d) Module, die in mehreren Studiengängen angeboten werden, werden in die Curricula 
identisch aufgenommen.  

e) Mögliche Gruppengrößen der Veranstaltungsarten sind der Richtlinie „Lehrverpflich-
tung, Lehrverflechtung & Lehrnachweis“ zu entnehmen und werden im Rahmen der 
Curricularwertberechnung festgeschrieben.  

f) Anrechnungsfaktoren der CW-Berechnung sind durch das zuständige Dezernat auf 
Grundlage der LVV und der Kapazitätsverordnung (KapVO) in der Richtlinie „Lehrver-
pflichtung, Lehrverflechtung & Lehrnachweis“ festgelegt.  

g) Fremd-Curricularanteile (CAf) des CW (Lehrtransfer) bedürfen der Genehmigung 
durch die*den zuständige*n Dekan*innen bzw. die Departmentkonferenz sowie der ver-
traglichen Festschreibung in Abstimmung mit dem zuständigen Dezernat und sind im 
Rahmen der Akkreditierungen verbindlich zu vereinbaren. Die Vertragslaufzeit ent-
spricht dem Akkreditierungszeitraum. Spätere Festlegungen bedürfen der Überprüfung 
und Genehmigung durch das zuständige Dezernat. 

 

(3) Zur Gewährung einer gesicherten Umsetzung der Studienprogramme sind folgende As-
pekte zu berücksichtigen: 

a) Die Anzahl der Lehrenden soll in der Konzeption eines Moduls für eine qualitativ ab-
gesicherte didaktische Umsetzung sorgen. Die Anzahl der Lehrenden soll dabei so 
weit wie möglich minimiert werden. Das Mindestvolumen pro Lehrender*m pro Lehr-
veranstaltungsart beträgt in der Regel 2 SWS, mindestens jedoch 1 SWS.  

6



b) Module, die in mehreren Studiengängen verankert sind (z.B. in GwG, IPP, Wahlange-
bote, wiss. Arbeiten, Kolloquien), sind so anzubieten, dass die Studierenden einheit-
lich teilnehmen können. Praxisphasen sind mit Blick auf studiengangübergreifende
Veranstaltungen so abzustimmen, dass gewährleistet ist, dass die Studierenden ein-
heitlich teilnehmen können. Für studiengangübergreifende Veranstaltungen sind ge-
eignete Zeitfenster zwischen den beteiligten Studiengängen und ggf. Departments zu
vereinbaren.

§ 3 Lehrplanung

(1) Turnusmäßige Fristen für lehrplan- und prüfungsrelevante Prozesse, u.a. für Lehrdepu-
tatsreduktion, Lehrbeauftragte, Freischaltung für Moodle und Lehrplattformen, Raum-
/Stundenplanung, Studieninformationstage, Prüfungsmeldungen u. ä. werden zentral vor-
gegeben.

(2) Für eine periodische Lehrplanung finden spätestens ab dem Wintersemester 2022 die
Lehrveranstaltungen in der Regel in 2 zusammenhängenden Lehrveranstaltungsstunden
à 45 min statt. Das Stundenraster sieht hierfür an allen Werktagen die Zeiten von 8-10,
10-12, 12-14, 14-16, 16-18 und 18-20 Uhr vor, wobei der Veranstaltungsbeginn c.t. gilt
(d.h. 08:15-09:45, 10:15-11:45 usw.).

(3) Verfügbarkeitszeiten für die Lehre im Winter- und Sommersemester sind von den Lehren-
den unter Berücksichtigung von Studiengangerfordernissen, gemeinsamen Veranstaltun-
gen mit anderen Lehrenden und sonstigen Gegebenheiten langfristig verbindlich jeweils
für Winter- und Sommersemester bis zu einem vom Department festgelegten Stichtag
anzugeben. Für die Optimierung der Stundenplanung sind von den Lehrenden angemes-
sene Verfügbarkeitszeiten zu erwarten. Bei einer Lehrverpflichtung von 18 SWS ist davon
auszugehen, dass die*der Lehrende an mindestens 4 Wochentagen während der Vorle-
sungszeiten zur Verfügung steht. Die Stundenplanung berücksichtigt Wünsche der Leh-
renden weitest möglich gemäß den department- und studienganginternen Erfordernissen
und Vereinbarungen.

§ 4 Raumplanung

(1) Bei der Planung von Veranstaltungen und der Vergabe von Räumen ist auf die wirtschaft-
liche Verwendung der Ressourcen zu achten.

(2) Pro Lehrveranstaltung kann maximal ein Seminarraum oder Hörsaal angefragt werden.
Bei Bedarf ist die zusätzliche Anfrage von Skills Labs möglich. Es besteht kein Anspruch
auf Erhalt der angefragten Räume zu einer bestimmten Zeit. Für Gruppenarbeitsphasen
innerhalb einer Lehrveranstaltung können u.a. die ‚Lernwelten‘ genutzt werden, diese kön-
nen jedoch nicht gebucht werden.
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(3) Alle Veranstaltungen sind spätestens 10 Wochen vor Vorlesungsbeginn im Campusma-
nagementsystem (HISinOne) einzustellen. In den folgenden fünf Wochen werden den 
Veranstaltungen durch das Dezernat 2 die Räume zugeordnet und die Bereiche erhalten 
anschließend eine Woche Zeit zur Kontrolle der Buchungen. Diese Regelung soll sicher-
stellen, dass die Studierenden ihren Stundenplan mindestens 4 Wochen vor Vorlesungs-
beginn erhalten. 

(4) Die Raumvergabe erfolgt nach der folgenden Rangfolge:  
a) Prüfungen 
b) Studiengangübergreifende Module und Lehrveranstaltungen, die im Rahmen von ver-

einbarten Zeitfenstern nach § 2 Abs. 3 b) regelmäßig wiederkehrend über den Se-
mesterverlauf geplant sind. 

c) Module und Lehrveranstaltungen innerhalb von Modulen der regulären Studiengänge, 
die regelmäßig wiederkehrend über den Semesterverlauf geplant sind, um einen wö-
chentlich wiederkehrenden Stundenplan zu gewährleisten. 

d) Module und Lehrveranstaltungen innerhalb von Modulen der regulären Studiengänge, 
die nicht regelmäßig wiederkehrend über den Semesterverlauf oder als Einzeltermine 
geplant sind.  

e) Weitere Raumwünsche, die über den Bedarf gemäß § 4 Abs. 2 hinausgehen. 
(5) Die Konferenzräume sind nicht Bestandteil des Raumprogramms der Hochschule und 

dürfen deshalb nur in Ausnahmefällen für die Lehre verwendet werden. 
 

§ 5 Schlussbestimmung 

Die Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen in 

Kraft. 
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